
D s c h u n g e l b u c h 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend Dekanat Kaiserslautern 

 

Stadt Kaiserslautern 
 
Zuschüsse der Stadt Kaiserslautern zur Förderung der außerschulischen 
Jugendbildung/Jugendarbeit (Arbeitshilfe des Stadtjugendrings) 
 
Veranstaltung Förderungsbetrag Zu beachten 
 
Freizeit 
(Entwicklung und 
Einübung sozialen 
Verhaltens) 
 
 
Sonstiges: Auch 
Kooperationsveranstaltung
en 
Mit Schulen werden 
gefördert 

 
3,00 € pro Tag und TN 
 
 
Besuch offizieller 
Partnerstädte 
35,00 € 
Fahrtkostenzuschuss 
pro Person 
 

 
Anzahl TN: mind. 5 TN  
Dauer: 2-21 Tage 
 
Personenkreis: 
Alter TN: 6-27 Jahre 
+ 1 Leitungskraft 
+ je 5 TN eine 
pädagogische Hilfskraft 
auch über 26Jahre 

 
Politisch- 
gesellschaftliche 
Jugendbildung 
 
Politische Themen: 
z.B. Prinzipien 
demokratischer 
Grundordnung, 
Auseinandersetzung mit 
Antidemokrat. 
Bestrebungen, Themen 
der jüngeren deutschen 
Geschichte. 
Friedenserziehung, 
Ökologie, 
Entwicklungspolitik,.... 
 
Entwicklungsaufgaben: 
z.B. arbeitsbezogene – 
sexualpädagogische – und 
verselbständigungspädag. 
Jugendbildung  
 

 
  6,00 € pro Tag und TN 
12,00 € pro Tag und GL  
 
Besuch offizieller 
Partnerstädte 
35,00 € 
Fahrtkostenzuschuss 
pro Person 
 
 
 
ACHTUNG NEU !!! 
Veranstaltungen zur 
polit.-gesellschaftlichen 
Jugendbildung können 
auch in Kooperation mit 
örtlichen Schulen 
durchgeführt werden. 
Träger muss aber der 
Jugendverband sein. 

 
Dauer: 2-15 Tage 
 
Programm: 
Pro Tag ist ein 
Programm von 5 
Zeitstunden 
nachzuweisen. 
An- und Abreisetag, 
können als 1 Tag 
geltend gemacht 
werden, wenn für beide 
Tage zusammen ein 
Programm von 
mindestens 5 
Zeitstunden 
durchgeführt wird. 
 
Personenkreis: 
Alter TN: 12-27 Jahre 
+ 1 Leitungskraft 
+ je 5 TN eine 
Pädagogische Hilfskraft 
(auch über 26 Jahre) 

 
 
 
 
 



 
 
Mitarbeiterschulung 

 
7,50 € Pro Tag und TN 

 
Alter TN: ab 14 Jahre 
Dauer: 1-7 Tage 
Zuschuss auch für 
Seminarreihen mit 5 
Zeitstunden 
Programm: siehe Polit. 
Bildung 

 
Innovative und 
modellhafte Maßnahmen 

 
Sie können anteilig mit 
50%, höchstens jedoch bis 
1000,00 € je Maßnahme 
bezuschusst werden 

 

 
 
Weitere Förderungsvoraussetzungen 
 
1. Pro Veranstaltungstag muss ein Programm von mind. 5 Zeitstunden nachgewiesen werden, 

mit dem Ziel, die inhaltlichen Schwerpunkte und den zeitlichen Ablauf hervorgehen. An- und 
Abreisetag werden gefördert, wenn insgesamt 5 Stunden Programm nachgewiesen werden. 

Je 5 TN wird ein Mitarbeiter auch über 26 Jahre gefördert.  
2. Werden Themen zur politisch-gesellschaftlichen Jugendbildung im 

Rahmen anderer Veranstaltungsarten (Einübung sozialen Verhaltens, 
Ziffer 2.2) 
Durchgeführt, sind sie bezuschussungsfähig, wenn ein Programm von 
insgesamt mindestens 5 Zeitstunden vorgelegt wird. 
Die inhaltliche Aufteilung des Programms auf die Veranstaltungstage ist 
beliebig. 

 
Sonstige Förderungen: 
 
• Aufwendungen für Fachreferenten: 50% der Kosten, höchstens 200 € 

(betrifft Mitarbeiterschulung und politische Bildung) 
• Gruppen- und Fahrtenmaterial: bis 30% der Kosten, höchstens 550,00 € 
• Weiter Infos beim Stadtjugendpfleger, Augustastr. 11, Tel. 365-2678 

(z.B. Ausbau von Jugendräumen...) 

•  Gruppenstunden werden pro. Gruppenstunde mit 5,-€ bezuschusst. 
Anträge gibt es in der KJZ. 

 
 
 

 


